
Neben Aufbauschwierigkeiten zeigt sich eine Tendenz, in der
Klausur auf die als kompliziert empfundenen »L�ckenf�ller« der
§§ 159, 160 StGB auszuweichen, wo dies gar nicht n�tig – und
damit falsch – ist. So muss zumindest gedanklich zun�chst die
Anstiftung gepr�ft werden. Hat der zur Aussage Bestimmte nicht
wie gew�nscht gehandelt, ist beim Meineid – einem Verbrechen
– § 30 StGB zu er�rtern; nur bei der uneidlichen Falschaussage
wird der R�ckgriff auf § 159 StGB erforderlich.

§ 160 StGB schließt die L�cke bez�glich der nicht konstruier-
baren mittelbaren T�terschaft, indem sie das Ausnutzen eines
gutgl�ubigen Aussagenden dennoch unter Strafe stellt. Umstrit-
ten ist hier, was alles unter den Begriff des »Verleitens« zu fas-
sen ist. Denn angesichts des weiten Wortlautes k�nnte auch die
Konstellation als »Verleiten« angesehen werden, in welchem der
Aussagende f�r gutgl�ubig gehalten wird, in Wahrheit aber vor-
s�tzlich handelt. Dieser Streit bedarf der Entscheidung. Folgt
man dem engeren Begriff des »Verleitens«, scheitert die Anstif-
tung mangels Vorsatz bez�glich einer vors�tzlichen rechtswid-
rigen Haupttat des Aussagenden, so dass im Ergebnis Versuch
nach § 160 II StGB anzunehmen ist.

Gefahren bei Aussageklausuren mit mehreren Beteiligten
ergeben sich daraus, dass viele Kandidaten ersichtlich bereits
von den einzelnen Problemen geh�rt und gelesen haben, diese
aber in der Pr�fungssituation miteinander verwechseln. Zudem
brechen die Bearbeitungen h�ufig zu fr�h ab: Wurde ein schwie-
riges Hauptproblem, etwa aus dem Teilnahmebereich, erfolg-
reich bearbeitet, kann das Ergebnis durch �bersehene Neben-

kampfpl�tze erheblich leiden. Hierzu geh�rt auch, dass ggf nach
der Feststellung der Schuld noch Ausf�hrungen zum Aussage-
notstand (§ 157 StGB) oder der Berichtigung (§ 158 StGB) zu
machen sind.48

C) Falsche Gewichtung

Oft werden aber auch ganze Straftatbest�nde �bersehen, die
einschl�gig oder zumindest diskussionsw�rdig gewesen w�ren.
Daher geh�rt zu jeder Aussagedelikt-Klausur die – zumindest
gedankliche – Pr�fung, ob insb die §§ 258, 164 oder 145 d49 einer
Er�rterung bed�rfen, oder ob gar ein Schwerpunkt auf dem oft
�bersehenen Betrug50 oder einem Urkundendelikt liegt.

Die §§ 153 – 163 StGB sind f�r Studierende Angstgegner.
Doch nicht immer, wenn ein Aussagedelikt einschl�gig ist,
muss dieses das Zentralgeschehen der L�sungsskizze darstellen.
Man sollte sich daher davor h�ten, in jeden Sachverhalt eine
komplizierte Teilnahmeproblematik »hineinzulesen«. Wie in je-
der Klausur bedarf es auch angesichts der Aussagedelikte eines
Gesp�rs f�r die richtige Gewichtung.

48 Zur Frage, ob in der sp�teren Berufung auf das Zeugnisverweigerungsrecht eine
konkludente Berichtigung der Aussage liegen kann; BGH NStZ 1982, 431

49 Auch hier k�nnen sich klassische Klausurprobleme verbergen, Geppert Jura 2000,
383

50 Zwischen Anstiftung zur Falschaussage und Prozessbetrug liegt idR Tateinheit vor,
da die Tathandlung des Betruges sich nicht im eigenen Vorbringen der Partei
ersch�pft, sondern auch durch Beweisantritt und -f�hrung mittels Zeugenbeweis
verwirklicht wird, BGH NJW 1998, 1001
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n SACHVERHALT

Armin (A), Bernd (B) und Christian (C) sind »gute« Freunde. Eines Tages ruft C wegen seiner starken
Kopfschmerzen den als Arzt t�tigen A an und bittet ihn darum, ihm ein die Schmerzen linderndes
Medikament zukommen zu lassen. A kann den C aber schon seit einiger Zeit nicht mehr leiden, da
dieser sich nur noch bei ihm meldet, wenn er etwas von ihm braucht. A m�chte den C deshalb
gerne ins Jenseits bef�rdern und nun kommt ihm eine Idee: Er bittet telefonisch den Dritten aus
dem Bunde, den B, zu sich, damit dieser dem C das Medikament bringt, da er (A) gerade angeblich
verhindert sei. Dabei verschweigt er dem B, dass es sich bei dem fl�ssigen »Medikament« um ein
t�dlich wirkendes Gift handelt.

A �bergibt dem B das »Medikament«, vergisst dabei allerdings das Etikett der Flasche zu
wechseln. B erkennt sogleich, worum es sich bei dem »Medikament« in Wahrheit handelt und was
die wahren Absichten des A sind. Er l�sst sich aber nichts anmerken, denn ihm kommt dies sehr
recht. Er kann den C auf Grund seines beruflichen Aufstieges und seines daraus folgenden deka-
denten Lebensstils nicht mehr ertragen, obgleich er gerne mit ihm tauschen w�rde.

Er beschließt den C zu t�ten und zudem die Gelegenheit zu nutzen, um dem C das Bargeld, das
er zu Hause in großen Mengen aufbewahrt, an sich zu nehmen, nachdem C das Gift getrunken
haben wird.

Bevor er sich auf den Weg zu C macht, f�llt er bei sich zu Hause das Gift schnell in eine andere
Flasche um, deren Etikett einen Medikamentennamen tr�gt, und steckt zur Sicherheit eine Pistole ein.
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Unter dem Vorwand, das Medikament zu bringen, gelangt B in das Haus des C. B �bergibt dem
C das »Medikament«, das dieser hocherfreut �ber den freundschaftlichen Dienst sogleich ein-
nimmt. Einen Moment sp�ter ist C tot.

Als sich B gerade aufmacht, das Geld zu suchen, klingelt es an der T�r. Aus Angst ertappt zu
werden, entscheidet sich B um und fl�chtet �ber ein Fenster aus dem Haus.

Beurteilen Sie die Strafbarkeit von A und B nach dem StGB.

n L�SUNG

A. Strafbarkeit des B

I. Mord, §§ 212 I, 211 I, 25 I 2. Alt StGB

B k�nnte sich dadurch, dass er dem C das Gift �bergab und dieser es zu sich nahm, wegen eines
Mordes in mittelbarer T�terschaft gem §§ 212 I, 211 I, 25 I 2. Alt StGB strafbar gemacht haben.

1. Objektiver Tatbestand

a) Der Tod des C ist eingetreten.

b) Problematisch ist, dass die letztlich zum Erfolg f�hrende Handlung- das Einnehmen des Giftes-
nicht durch B, sondern erst durch den C selbst vorgenommen wurde. Fraglich ist damit, ob eine
unmittelbare Alleint�terschaft oder mittelbare T�terschaft des A vorliegt.

W�hrend die Rspr in der Konstellation der Giftfalle (BGHSt 43, 177, 180) die Ansicht vertritt,
dass zwar »eine der mittelbaren T�terschaft verwandte Struktur« anzunehmen sei, es sich jedoch
nicht um einen technischen Fall mittelbarer T�terschaft handele, da das Opfer dem Irrtum nicht
durch eine von Wissens- oder Wollensherrschaft getragene psychische Beeinflussung im Moment
der Tatbegehung unterliege (vgl Jahn JA 2002, 560, 561), gehen zahlreiche Stimmen in der Lit von
mittelbarer T�terschaft aus. Das sich in der klassischen Werkzeugposition kraft Irrtums befindende
Opfer werde als »Tatmittler gegen sich selbst« eingesetzt (Otto NStZ 1998, 241, 243). Zudem setze
§ 25 I 2. Alt StGB weder sprachlich noch teleologisch ein Dreipersonenverh�ltnis voraus (Baier JA
1999, 771, 773; Wessels/Beulke AT, 34. Aufl, Rn 539 a). F�r die Annahme einer mittelbaren T�ter-
schaft spricht in der vorliegenden Konstellation, dass der C durch den B �ber die t�dliche Wirkung
des »Medikaments« get�uscht wurde und dies gerade im Moment der Tatbegehung erfolgte. Damit
besaß B Wissensherrschaft auf Grund des Umstands, dass das Opfer sich des selbstsch�digenden
Charakters seines Verhaltens infolge T�uschung durch den Hintermann nicht bewusst war (so auch
Sch�nke/Schr�der-Cramer/Heine StGB, 26. Aufl, § 25 Rn 11; Joecks Stud-Komm, 5. Aufl, § 25
Rn 35; K�hl AT, 4. Aufl, § 20 Rn 48; LK-Roxin, 11. Aufl, § 25 Rn 106). Letztlich kann die dogmatische
Streitfrage aber offen bleiben, da B nach beiden Ansichten das Tatbestandsmerkmal »t�ten«
verwirklicht hat (so auch Kudlich JuS 1998, 596, 597).

c) M�glicherweise handelte B heimt�ckisch. Dies setzt nach Ansicht der Rspr voraus, dass der
T�ter die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers bewusst in feindlicher Willensrichtung zur T�tung
ausnutzt (BGHSt 9, 385). Arglos ist dabei derjenige, der sich zum Zeitpunkt der Tat keines Angriffes
auf sein Leben versieht. Wehrlos ist das Opfer, wenn es gerade auf Grund der Arglosigkeit keine
M�glichkeit zur Verteidigung besitzt. C rechnete nicht damit, dass es sich bei dem »Medikament«
um ein t�dlich wirkendes Gift handelte und war somit arglos und auf Grund dessen auch wehrlos.
AA nach erfordert Heimt�cke �berdies einen verwerflichen Vertrauensbruch zwischen dem T�ter
und Opfer (Sch�nke/Schr�der-Eser § 211 Rn 26 mwN). Folgte man dieser Meinung, ergibt sich auf
Grund der engen Freundschaft zwischen B und C ein entsprechender Vertrauensbruch, so dass
auch hiernach Heimt�cke vorliegt. Damit kommen beide Ansichten zum selben Ergebnis, so dass
es einer Streitentscheidung nicht bedarf. B handelte mithin heimt�ckisch.

d) Das Gift wirkte sofort t�dlich, so dass C keine Schmerzen oder Qualen, die �ber das f�r die
T�tung erforderliche Maß hinaus gingen, zugef�gt wurden. Mithin scheidet eine grausame T�tung
aus.

2. Subjektiver Tatbestand

a) A handelte vors�tzlich.

b) Fraglich ist, ob B aus Habgier t�tete. Hierunter versteht man das gesteigerte abstoßende Ge-
winnstreben um jeden Preis, auch um den eines Menschenlebens (Tr�ndle/Fischer StGB, 51. Aufl,
§ 211 Rn 8). B erstrebte durch die T�tung des C einen ungest�rten Zugang zu dessen Bargeld und
handelte damit aus Habgier.
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